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Reprint der Auflage Frankfurt am Main und Leipzig 1764,
herausgegeben und mit einer Einführung versehen von Bernd Bendix  

im Verlag Kessel

Georg Carl Weyland

Kurze Abhandlung von 

Jagd- und Forstsachen, so viel ein Beamter in Praxi 
davon zu wissen nöthig hat.





V

Einführung

In der Verlagsbuchhandlung des Jo-
hann Georg Esslinger (1710-1775) 
in Frankfurt am Main, der bekannt 
wurde mit seinem florierenden Han-
del von Geheimliteratur des 18. Jh., 
erschien im Jahre 1764 ein 141 Sei-
ten umfassendes Buch – ohne Au-
torenname – mit dem Titel »Kurze 
Abhandlung von Jagd und Forstsa-
chen, so viel ein Beamter in Praxi 
davon zu wissen nöthig hat«. Auch 
der beigegebene vier Seiten umfas-
sende »Vorbericht« nennt den Autor 
nicht. Das Buch wurde bereits ein 
Jahr später von Esslinger in zweiter 
Auflage herausgebracht; nun mit et-
was kürzerem Titel »Abhandlung 
von Jagd- und Forstsachen […]«, 
jetzt aber mit der Nennung des Autors Georg Carl Weyland, Landschrei-
ber zu Zweibrücken (Abb. 1).1 Ob die Erstauflage auf den Büchermärkten 
in Frankfurt am Main und Leipzig einen zu geringen Umfang hatte oder 
wegen großem Interesse schnell vergriffen war, wurde nicht bekannt.2

Georg Carl Weyland wurde am 8. Mai 1720 in Waldlaubersheim 
bei Kreuznach als Sohn des Amtmanns Johann Carl Weyland und des-
sen Ehefrau Maria Elisabetha Jacobina geboren. Zur Geburt des Knaben 
war der Vater »hochgräflich Degenfeldischer Amtmann«3 und wird 1735 

1 Die Landschreiber, z. B. in der Kurpfalz, waren ab dem 14. Jahrhundert für 
die Erfassung und Verrechnung der landesherrlichen Einkünfte zuständig. 
Später erhielten sie auch Befugnisse in weiteren Verwaltungsbereichen, be-
sonders der Justiz.

2 LINDNER, Kurt: Bibliographie der deutschen und der niederländischen Jagd-
literatur von 1480 bis 1850, Berlin • New York 1976, Sp. 737 (11.2213.01); 
L. kennt nur die 2. Aufl. 1765.

3 Evangelische Archivstelle Boppard, Kirchenbuch Waldlaubersheim 98/4, 
Taufregister 1723 (Tochter Anna Friderica Margretha), S. 48. Weyland war 
Beamter des Reichsgrafen Christoph Martin von Degenfeld-Schomburg 

Abb. 1: Buchtitel der zweiten Auflage 
1765.
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als Nassau-Weilburgischer Amtmann zu Homburg / Saar genannt,4 wo 
er dort noch 1737 als solcher aktenkundig ist.5 Vermutlich hatte Georg 
Carl den ersten Schulunterricht von einem Hauslehrer erhalten, denn er 
wurde dann als Schüler des »Gymnasiums illustre« in Zweibrücken nach 
der Frühjahrsprüfung 1733 bereits in die dritte Klasse (Quarta = Unter-
stufe) aufgenommen. Rektor des »Gymnasium illustre« war ab 1721 der 
Historiker Johann Philipp Crollius (1693-1767).6 Weyland verließ das 
Gymnasium 1737 jedoch vorzeitig, da er seinem Mitschüler Johannes 
Philippus Hauth (* 8.08.1718), der aus Waldmohr im Oberen Glantal 
stammte, nach Jena folgte, der dort nach dessen Vaters Willen seinen 
älteren Bruder treffen sollte. An der Universität Jena hatten sich 1737-
1739 aber weder Hauth noch Weyland zum Studium aktenkundig im-
matrikulieren lassen.7 Ab 1768 wurde im Gymnasium der Grundstock 

(1689-1762), vermutlich als Amtmann in Neustadt an der Weinstraße.
4 Stadtarchiv Zweibrücken, Beamtenkartei 1735, Beamter des Fürsten Karl 

August von Nassau-Weilburg (1685-1753) in Homburg / Saar. Das Amt 
Homburg gehörte von 1629 bis 1755 zum Kondominium (= »gemeinschaft-
liche Herrschaft«) der herzoglichen Linien Nassau-Saarbrücken, Nassau-
Idstein, Nassau-Weilburg und Nassau-Kirchheim. 

5 Landesarchiv Saarbrücken, Aktenverzeichnis Nassau-Saarbrücken II, Sign. 
N-S II 4472 (1737). 

6 FINGER, Hermann: Altes und Neues aus der dreihundertjährigen Geschichte 
des Zweibrücker Gymnasiums, Landau 1859, S. 62.

7 VOGELGESANG, Fritz: Die Zweibrücker Matrikel des Herzog-Wolfgang-

Abb. 2: Zweibrücken um 1850, Stahlstich von Henry Winkles (um 1801-um 1860) nach 
einer Zeichnung von Theodor Verhas (1811-1872).
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für den Aufbau der heute noch bestehenden »Bibliotheca Bipontina« 
gelegt, die 1790 schon etwa 1.500 Bände umfaßte. Auch Mitglieder der 
Zweibrücker Regierung bedachten in Folge die Bibliothek mit Geschen-
ken und Stiftungen, so auch die späteren Geheimräte Adam Heinrich 
Crantz und Georg Carl Weyland.8 

Im Jahre 1748 wird Weyland als Regierungsadvokat bezeichnet 
und fünf Jahre später als Oberamtsassessor in Zweibrücken genannt 
(Abb. 2). Somit muss er doch mit Erfolg ein juristisches Studium abge-
schlossen haben. Am 10. Mai 1755 heiratete er in Bruchmühlbach die 
Witwe Elisabetha Herth, geb. Schneegans († 17.11.1808).9 Sein Schwie-
gervater war der Ratsherr Johann Schneegans in Kreuznach. Aus dieser 
Ehe ist die Tochter Johannetta Philippine bekannt, die 1777 der Pfalz-
Zweibrückische Kammerrat und späterer Kammerpräsident Wilhelm 
Heinrich (von) Creuzer (um 1740-1794) geheiratet hatte.10 Seit minde-
stens 1768 war Weyland dann »Wirklicher Geheimer Rat« und ab 1770 
Kammerdirektor für wirtschaftliche Fragen des Herzogs Christian IV. 
von Pfalz-Zweibrücken (1722-1775). Georg Carl Weyland verstarb am 
25. Januar 1796 und wurde vier Tage später in Zweibrücken beerdigt.11

Gymnasiums 1631-1811, Speyer 1967, S. 80: »In Classem III advenit post 
Examen Vernum 1733: […] Georg. Carol. Weyland, Waldlaubernhemensis 
natus 8  Maii 1720 patre […] Weyland« (dt. Übersetzung: Er kam nach 
der Frühjahrsprüfung 1733 in die dritte Klasse [Quarta] = Unterstufe) u. S. 
47: »Georg. Carol. Weyland, […], qui Hauthium sequi maluit, quam resta-
re. Iuvenis alias ornatissimus ingenio et moribus« (dt. Übersetzung: G. C. 
Weyland, der es vorzog, Hauthius zu folgen, anstatt zu bleiben. Ein junger 
Mann, der ansonsten überaus witzig und charaktervoll ist). KÖHLER, Otto 
(Bearb.): Die Matrikel der Universität Jena 1723-1764, München • London 
• New York • Paris (1992), Band III, S. 287-330.  

8 FABIAN, Bernhard (Hrsg.): Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim 2003.

9 Stadtarchiv Zweibrücken: Am 9. Mai 1755 wurde von der Kirchengemeinde 
Zweibrücken dem Landschreiber Weyland »Dimissoriale« (= die amtliche 
Bescheinigung) zur Heirat außerhalb von Zweibrücken erteilt.

10 AMMERICH, Hans: Landesherr und Landesverwaltung. Beiträge zur Regie-
rung von Pfalz-Zweibrücken am Ende des Alten Reiches, Saarbrücken 1981, S. 
215.

11 Stadtarchiv Zweibrücken, Ev. Kirchenbuch Zweibrücken, Copulirte 1755, 
492a u. Begrabene 1796, Nr. 3242 sowie Standesamtakten Zweibrücken, 
Sterbeeintrag Nr. 186/1808; MEUSEL, Johann Georg: Das gelehrte Teutsch-
land oder Lexikon der jetztlebenden teutschen Schriftsteller, Lemgo 1784, 4. 
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Obwohl Weylands Buch rasch zwei Auflagen erlebte, wurde es 
doch recht unterschiedlich rezensiert. Im »Vorbericht« der Erstauflage 
1764 erklärt Weyland, dass Beamte ohne Vorkenntnisse vom Jagd- und 
Forstwesen ihn um einen entsprechenden Unterricht baten, »so sie doch 
darinnen eben so unwissend sind«. Weyland ermahnt indirekt jedoch, dass 
sein Buch nicht das weitere Studium forst- und jagdlicher Fachliteratur 
ersetzen will und kann. 

Der Autor einer umfangreichen Rezension war Johann Friedrich 
Stahl (1718-1790), der Herausgeber und Hauptautor des bekannten 
»Forst-Magazins« 1763 bis 1769. Er war ab 1758 Herzogl. Württem-
bergischer Rentkammer-Expeditionsrat. Stahl fand diesen »Kurzen Un-
terricht« für nicht oder kaum forstlich ausgebildete Beamte recht gut: 
»Die praktischen Regeln so ich darinnen gefunden, verdienen mehrers be-
kannt gemacht zu werden. […] Wir haben […] diese Abhandlung [hier im 
Forst-Magazin] einrücken lassen, weilen besonders auch in Würtemberg viele 
Beamte die Aufsicht über die Waldungen führen sollen. Vielleicht finden bey 
einigen die Lehren eines Landschreibers guten Eingang« (S. 193 u. 195). 
Das Kapitel III »Vom Holz und deren Waldungen« (bei WEYLAND 
1764, S. 48-80) wurde auf den Seiten 196 bis 220 im »Forst-Magazin« 
ungekürzt abgedruckt und mit passenden Anmerkungen – als Fußnoten 
von anderen Beiträgen aus der Bandreihe seines »Forst-Magazins« – dazu 
ergänzt.12 Dagegen urteilte der Königlich Großbritannische Kammer-
Konsulent (= Advokat) am Oberappelationsgericht zu Celle Christoph 
Ernst Ebel: »Wir fürchten, daß ein Beamter ein gut Theil mehr davon zu 
wissen nöthig habe, zumal wenn er, wie der Verfasser zum voraus sezt, zu-
gleich einen Oberförster vorstellen soll. […] Die mehresten der in dem Werk 
enthaltenen Bemerkungen sind alltäglich und theils völlig unrichtig (z. B., 
dass in keinem Gesetz in Deutschland Strafen für Wilddiebereien fest-
gesetzt sind). Bey der Frage, ob die Wälder am besten durch das Auslichten 
oder durch das Schlaghauen mit Saamenbäumen, oder durch die Holzsaat 
fort gepflanzet werden, fährt er für jede Mey nung einige Grün de an, ohne 

Band, S. 195; MEUSEL nennt als Geburtsjahr 1721.
12 STAHL, Johann Friedrich (Hrsg.): Allgemeines oeconomisches Forst-Magazin 

[…]. Frankfurt und Leipzig 1766, 8. Band, S. 193-220: »Kurzer Unterricht 
von dem, was ein angehender Beamter von Forstsachen zu wissen nöthig 
hat«.
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sein eigen Urtheil hinzu zu setzen. Uns dünkt, er hätte sich sicher für die 
Holzsaat erklären können«.13

Nachzutragen ist noch die Erklärung des heute nicht mehr ge-
bräuchlichen Wortes »Frevelthaidigung« auf den Seiten 85 ff. in Wey-
lands Werk. Hier ist damit ein »Forstgericht« bzw. eine entsprechende 
forstliche Gerichtssitzung gemeint.14 

Bernd Bendix

13 NICOLAI, Friedrich (Hrsg.): Allgemeine deutsche Bibliothek, 9. Band, 2. 
Stück, Berlin und Stettin 1769, S. 213.

14 PERGER, Anton Ritter von: Ein Forstgericht vor hundert Jahren, in »Jagd-
Zeitung«, Wien 1859, 2. Jg., Nr. 16, S. 467 (→ oberdt. Forstfrevelthaiding).


























